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§ 14 LMSVG Rohmilch
 LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

§ 14.

Der Bundesminister für Gesundheit kann nach Anhören der Codexkommission im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung

1. 1.das Inverkehrbringen von Rohmilch oder Rohrahm, die für den unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt

sind, einschränken oder untersagen oder

2. 2.die Verwendung von Rohmilch, die hinsichtlich des Gehalts an Keimen und somatischen Zellen nicht den

Kriterien des Anhangs III Abschnitt IX der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 entspricht, zur Herstellung von Käse mit

einer Alterungs- oder Reifezeit von mindestens 60 Tagen und von Milchprodukten, die in Verbindung mit der

Herstellung solchen Käses gewonnen werden, unter bestimmten Voraussetzungen gestatten.

In Kraft seit 01.04.2011 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lmsvg/paragraf/14
file:///

	§ 14 LMSVG Rohmilch
	LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz


